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D R I N G L I C H E  A N F R A G E  von Claudio Schmid (SVP, Bülach), Kathy Steiner (Grüne, 

Zürich) und Andreas Daurù (SP, Winterthur) 
 
betreffend Elektronisches Patientendossier (EPD), Betriebsgesellschaft axsana AG 
________________________________________________________________________ 
 
Im Zusammenhang mit der axsana AG, der vom früheren Gesundheitsdirektor gegründeten 
Firma zur Erstellung von elektronischen Patientendossiers (EPD), stellen wir dem Regierungs-
rat folgende Fragen: 
 
Es besteht eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Kanton Zürich und der axsana AG, 
wonach die Hälfte des Betrages, den der Regierungsrat als Anschubfinanzierung geleistet 
hat, umgehend an den Kanton Zürich zurückzuzahlen sei, sobald der Bund einen finanziellen 
Beitrag geleistet hat.  
 
1. Hat der Bund öffentliche Mittel an die axsana AG überwiesen? 
 
2. Hat die axsana AG Teile des Darlehens an den Kanton Zürich zurückbezahlt? 
 
3. Ist ein Rückzahlungsaufschub gewährt worden? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und  

wer hat ihn initiiert?  
 
4. Wenn ja, wusste der Regierungsrat davon? 
 
5. Was hat die axsana AG in Bezug auf eine integrierte Lösung bereits erarbeitet bzw. 

geliefert? 
 
6. Haben die Kosten das vorgesehene Budget überschritten? Wenn ja, um wie viel? 
 
7. Warum haben die Spitäler Luzern einen Rabatt erhalten und die Spitäler Zürich offenbar 

nicht? 
 
Gemäss RRB 504 vom 25. Mai 2016, Seite 7, amtet während der Aufbauphase mit Anschub-
finanzierung des Kantons Zürich die Direktorin oder der Direktor der Zürcher Gesundheits-
direktion als VR-Präsidium der axsana AG.  
 
8. Hat Thomas Heiniger ein Mandat, auch nach seiner Zeit als Regierungsrat Verwaltungs-

ratspräsident zu sein? 
 
Zur Gründung der axsana AG 
 
9. Weshalb wurde die axsana AG im Kanton Glarus statt in Zürich gegründet? 
 
10. Gibt es im Kanton Zürich eine Regel, dass Gründungen von juristischen Personen, die  

im Eigentum des Kantons Zürich stehen, auch im Kanton Zürich und ihren Notariaten zu 
erfolgen haben?  

 
Die Gründungsurkunde ist von Söhnke Faden, 7. Juni 1971, Jurist, zweimal unterzeichnet 
worden; einmal im Namen von Thomas Heiniger, einmal im Namen von Samuel Eglin. 
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11. Wer ist Söhnke Faden, welcher im Namen von Thomas Heiniger und auch gleichzeitig für 

Samuel Eglin, Präsident des Vereins ZAD, die Gründungsurkunde unterzeichnete? 
Warum haben die beiden Gründer nicht selbst unterschrieben? 
 

12. Welchen Betrag hat der private Notar in Rechnung gestellt? 
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